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Wortlaut 
Verordnungsentwurf des Gemeinderates der Gemeinde Werndorf gemäß § 38 (1) Stmk. ROG 2010 über die am 
12.01.2026 durch den Gemeinderat zur öffentlichen Auflage beschlossene Flächenwidmungsplan-Änderung, 
Verfahrensfall Nr. 5.19, samt Rechtsplan (Ist/Soll-Darstellung). Die öffentliche Auflage gemäß § 38 (4) Stmk. 
ROG 2010 findet in der Zeit von 15.01.2026 bis 13.03.2026 statt (mindestens 8 Wochen). 

§ 1 Geltungsbereich / Plangrundlagen / Rechtsgrundlagen/ Verfasser 

Der Rechtsplan (Soll-Darstellung), verfasst von der ANKO ZT GmbH, GZ: 25 ÄV WE 026 mit Stand vom 
05.01.2026, basierend auf den Plan-/Rechtsgrundlagen im Maßstab M 1:5.000 (Flächenwidmungsplan 5.01 und 
VF 5.112)) (Auszug aus der digitalen Katastermappe (DKM) vom 15.12.2025), bilden einen integrierenden 
Bestandteil dieser Verordnung. Der Geltungsbereich (SOLL-Darstellung) erstreckt sich auf das Verfahrensgebiet 
der geltenden FWP-Änderung VF 5.11, da rechtliche Anpassungen i.S. geführter Individualverfahren notwendig 
werden3.  

§ 2 Geplante Änderungen 

(1) Die Grdst. Nr. 860/1 (Teilfl.), 852/1 (Teilfl.), 847/2 (Teilfl.), 842/2 (Teilfl.), 837/2, (Teilfl.), 832/1 (Teilfl.), 827/2 
(Teilfl.), 822/1 (Teilfl.), 817/2 (Teilfl.), 812/1 (Teilfl.), 812/3 (Teilfl.), 806/2 (Teilfl.) und 803/1 (Teilfl.), alle KG 
63292 Werndorf, im Flächenausmaß von ca. 71.000 m² (digitale Flächenermittlung ohne Anspruch auf 
vermessungstechnische Genauigkeit) werden von bisher Freiland – land- und forstwirtschaftliche Nutzung 
bzw. Waldflächen künftig als Freiland/Waldflächen mit zeitlich aufeinanderfolgenden Nutzung gem. § 26 (2) 
StROG 2010 und Aufschließungsgebiet für Gewerbegebiet [GG (33)] gemäß § 29 (3) iV. § 30 (1) Z.4 Stmk. ROG 
2010 mit einem gebietstypischen Bebauungsdichterahmen von 0,2-1,6 festgelegt.  
 

(2) Die Grdste. Nr. 753/1, (Teilfl.), 800/6, 767/4 und 767/6, alle KG 63292 Werndorf, im Flächenausmaß von 
ca. 14.520 m² (gem. GDB-Auszug) werden nunmehr zur Gänze als Aufschließungsgebiet für Gewerbe (29) gem. 
§ 29 (3) i.V. § 30 (1) Z.4 StROG 2010 mit einem Bebauungsdichterahmen von 0,2-1,6 festgelegt. Die Grdste. Nr. 
800/5 und 767/5, KG 63292 Werndorf werden bestimmungsgemäß statt Aufschließungsgebiet für Gewerbe 
(GG) als Verkehrsfläche gem. § 32 (1) St. ROG 2010 festgelegt (EZ 50.000, Flächenausmaß von 2.512 m²).  
 

(3) Für das unter § 2 (1) des Wortlautes neu festgelegte Aufschließungsgebiet werden nachfolgend angeführte 
Aufschließungserfordernisse festgelegt: 

 
Z.1 Äußere verkehrstechnische Anbindung: Nachweis einer für den Verwendungszweck ausreichend 

dimensionierten Verkehrserschließung / Anbindung an das bestehende Gemeinde- und 
Landesstraßennetz. Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist die Konsenswerberin/die 
Eigentümerin zuständig. 4 
 

 
1  FWP 5.00, Beschlüsse vom 05.03.2025 und 15.06.2025, Genehmigung: 03.07.2015, GZ: ABT13-10.100-102/2015-1, RK: 24.07.2015. 
2  VF 5.11, Beschluss am: 17.09.2020, Genehmigung: 04.12.2020, GZ: ABT13-201400/2020-12, RK: 22.12.2020. 
3  Vorliegende Rodungsbewilligung auf Basis des Rodungsantrages vom 27.03.2020 durch Konsenswerber (CCG I GmbH), forstrechtl. 

Bewilligung vom 12.10.2020 (GZ: BHGU-103185/2020-10) der BH Graz-Umgebung, Auflassung und Verlegung des Gemeindeweges 
„Kastener Weg“ 

4  Erfordernis der Ausarbeitung einer Verkehrsuntersuchung (mit Leistungsfähigkeitsprüfung des bestehenden Kreisverkehrs (KVP) an der 
L381 im Bereich des Cargo-Center-Graz.  
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Abb 2  
Luftgestützte Aufnahme, ANKO ZT GmbH, Aufnahmedatum: 19.03.2020. 

 
Abb 3  
Luftgestützte Aufnahme, ANKO ZT GmbH, Aufnahmedatum: 19.03.2020. 

 
 

Gegenständlicher 
Änderungsbereich 

Gegenständlicher 
Änderungsbereich 
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Abb 4  
Luftgestützte Aufnahme, ANKO ZT GmbH, Aufnahmedatum: 19.03.2020. 

1.2 Bestimmungen des Regionalen Entwicklungsprogrammes (REPRO) für die Region Steirischer Zentralraum 
(LGBl. Nr. 89/2016) 
Die Gemeinde Werndorf ist gemäß § 4 (4) REPRO „Steirischer Zentralraum“ als Regionaler Industrie- und 
Gewerbestandort festgelegt. 
 
Das gegenständliche Planungsgebiet befindet sich gemäß Plandarstellung des gelt. REPRO einerseits zum Teil 
im Teilraum „Siedlungs- und Industrielandschaften (Agglomerationsräume)“ und andererseits im Teilraum 
„Ackerbaugeprägte Talböden und Becken“ (vgl. Abb 5). 
Gem. § 7 (2) leg. cit. gilt: Wenn die Grenzlinie zwischen zwei Teilräumen gemäß § 3 eine kleinräumig einheitliche 
Struktur durchschneidet, gelten für die gesamte kleinräumig zusammenhängende Struktur die Ziele und 
Maßnahmen jener Einheit, der die Struktur großteils zugeordnet werden kann. Diese Bestimmung gilt nur für 
zusammenhängende Strukturen in einer Bandbreite von maximal 200 m Entfernung zur festgelegten Grenzlinie. 
Das gegenständliche Planungsgebiet wird somit dem Teilraum „Siedlungs- und Industrielandschaften 
(Agglomerationsräume)“ zugeordnet, für diesen sind die nachfolgenden Zielesetzungen und Maßnahmen 
gemäß § 3 (8) leg. cit. zugeordnet: 
 
Gemäß § 8 (8) leg. cit. sind folgende Ziele und Maßnahmen für den Teilraum Siedlungs- und 
Industrielandschaften (Agglomerationsräume) festgelegt: 
Z.4 Die Siedlungs- und Wohnungsentwicklung ist an den demographischen Rahmenbedingungen und am 

quantitativen sowie qualitativen Bedarf auszurichten. (hier nicht relevant) 
Z.5 Der Entwicklung und Verdichtung der Zentren ist gegenüber der Erweiterung Priorität einzuräumen. (es 

erfolgt eine Verdichtung des industriell-gewerblichen Bestandes). 
Z.6 Siedlungsräume sind für die Wohnbevölkerung durch Erhöhung des Grünflächenanteiles bzw. des Anteils 

unversiegelter Flächen in Wohn- und Kerngebieten zu attraktivieren. (hier nicht relevant) 
Z.7 Immissionsbelastungen in Wohngebieten sind zu vermeiden bzw. in stark belasteten Gebieten zu 

reduzieren (die große Distanz zu Bestands-Wohngebieten ergibt keine weiteren Immissionsbelastungen). 
 

Gegenständlicher 
Änderungsbereich 
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Im Regionalplan zum REPRO Steirischer Zentralraum ist der gegenständliche Änderungsbereich einerseits der 
„Vorrangzone für Industrie und Gewerbe“ gemäß § 5 (1) leg. cit. zugeordnet, andererseits reicht das 
Änderungsgebiet formal in die „Vorrangzone für Grünzone“ gemäß § 5 5) leg. cit. hinein (vgl. Abb 6). 
 
Gemäß § 5 (1) leg. cit. sind Vorrangzonen für Industrie und Gewerbe Flächen für Industrie- und Gewerbebetriebe 
von regionaler bzw. überregionaler Bedeutung.  
 
Gemäß § 5 (1) leg. cit. gelten nachfolgende Zielsetzungen für die Vorrangzone für Industrie und Gewerbe: 
Z.1 Sicherung bzw. Mobilisierung der für Industrie- und Gewerbebetriebe von regionaler bzw. überregionaler 

Bedeutung geeigneten Flächen. (das geplante Vorhaben hat überregionale Bedeutung). 
Z.2 Vorrangzonen für Industrie und Gewerbe sind – einschließlich erforderlicher Abstandsflächen – von 

Widmungs- und Nutzungsarten, die die Realisierung einer industriell/gewerblichen Nutzung verhindern 
bzw. gefährden, freizuhalten. (es handelt sich hier um einen Agglomerationsbereich für Industrie und 
Gewerbe um den im Landesinteresse etablierten Güterterminal). 

 
Gemäß § 5 (5) leg. cit. werden für die Grünzonen nachfolgende Zielsetzungen festgelegt: 
Grünzonen dienen dem Schutz der Natur- oder Kulturlandschaft und ihrer Faktoren (ökologische Funktion) 
und/oder der Naherholung (Erholungsfunktion). Darüber hinaus erfüllen sie auch Funktionen des Schutzes von 
Siedlungsgebieten vor Gefährdungen, wie z. B.: Hochwässer (Schutzfunktion). Als Grünzonen gelten auch 
Uferstreifen in einer Breite von mindestens 20 m an der Mur und 10 m (im funktional begründeten Einzelfall auch 
mehr als 10 m), gemessen ab der Böschungsoberkante, entlang aller anderen natürlich fließenden Gewässern. In 
diesen Bereichen können für Baulückenschließungen geringen Ausmaßes Ausnahmen gewährt werden. Dabei ist 
die ökologische Funktion des jeweiligen Uferstreifens zu berücksichtigen. Im Rahmen der Zielsetzungen dieser 
Verordnung gelten für Grünzonen folgende Festlegungen: 
Z.3 Die Festlegung von Bauland und Sondernutzungen im Freiland für Erwerbsgärtnereien, Kleingartenanlagen, 

Abfallbehandlungsanlagen, Geländeauffüllungen, Bodenentnahmeflächen, Schießstätten, Schieß- und 
Sprengmittellager und ihre Gefährdungsbereiche, Tierhaltungsbetriebe, Lagerplätze und 
Auffüllungsgebiete sind unzulässig. 

Z.4 Bei Festlegung von Sondernutzungen ist auf die Vermeidung von großflächigen Versiegelungen sowie über 
den Gebietscharakter hinausgehende Immissionen zu achten. 

Z.5 Grünzonen gelten als Ruhegebiete gemäß Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999 i.d.g.F. Die 
Erweiterung bestehender Abbaugebiete ist zulässig. 

Z.6 Im Bereich der Murauen sind aufeinander abgestimmte ökologische, freizeitwirtschaftliche, 
energiewirtschaftliche, wasserwirtschaftliche und verkehrswirtschaftliche Nutzungsansprüche 
vorzusehen. 
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Abb 5  
Ausschnitt aus dem REPRO „Steirischer Zentralraum“ – Teilräume. 
 
 
 

 
Abb 6  
Ausschnitt aus dem REPRO „Steirischer Zentralraum“ – Vorrangzonen. 

Die Gemeinde Werndorf ist als „Regionaler Industrie- und Gewerbestandort“ festgelegt und liegt der 
vorgesehene Änderungsbereich wie auch die bebauten großflächigen Bereiche des Cargo Centers Graz in dieser 
Vorrangzone für Industrie und Gewerbe, welche gemeindegrenzüberschreitend mit den Gemeinden Kalsdorf 
und Wundschuh ein zusammenhängendes räumlich-funktionelles Gebiet, getrennt durch die A9 Pyhrn 
Autobahn, bilden. Hier ist der mehr als 40 ha umfassende Güterterminal, welcher zwischen den überregionalen 
Verkehrsträger A9 Pyhrn Autobahn, Koralmbahn und Südbahn angesiedelt ist, wie auch die diesen 

Gegenständlicher 
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Güterterminal zugeordneten Industrie- und Gewerbegebietsflächen etabliert. Die Standortgunst dieses 
Gebietes erfordert eine den sogenannten Zielsetzungen entsprechende weitere, schrittweise Entwicklung mit 
dem Ziel, all jenen Betrieben die Standortvoraussetzungen zu schaffen, dass diese in synergetischer Form in 
diesem Bereich eine Entwicklungsmöglichkeit finden.  
Im gegenständlichen Gebiet wurden seitens der Landesverordnungsgeberin die Bestandsgewerbegebiete 
aufgenommen, aber keine zusätzlichen Potenziale ausgewiesen. Die Vorrangzone „Regionaler Industrie- und 
Gewerbestandort“ grenzt direkt östlich und südlich an eine Grünzone an. Im nördlichen Bereich entlang der 
L381 wurde diese Grünzone im Rahmen der Überarbeitung des REPRO Steirischer Zentralraum (2016) 
gegenüber dem REPRO Graz/Graz-Umgebung aus 2005 teilweise auch zurückgenommen, nicht aber im 
gegenständlichen Bereich Richtung Osten. Die Verordnungsgeberin geht davon aus, dass diese Festlegungen 
auf die Maßstäblichkeit des Regionalplanes zurückzuführen sind.  
 
Gemäß § 7 (3) LGBl Nr. 87/2016 REPRO „Steirischer Zentralraum“ hat in Fällen, in denen Vorrangzonen nicht 
durch eindeutige Strukturlinien (wie z. B. Waldränder, Gewässer, Straßen und Wege) begrenzt werden, ihre konkrete 
Abgrenzung im Rahmen der Zielsetzungen dieser Verordnung durch die Örtliche Raumplanung der Gemeinden zu 
erfolgen. Dabei sind kleinräumige Ergänzungen in der Größenordnung einer ortsüblichen Bauplatztiefe zulässig. 
Diese Abgrenzung ist auch dann durchzuführen, wenn Vorrangzonen eines außer Kraft getretenen Regionalplanes 
bereits im Entwicklungsplan der Gemeinde ersichtlich gemacht wurden. 
 
Wenngleich diese I+G Vorrangzone keine Erweiterung erfuhr, ist nunmehr eine Gewerbegebietserweiterung 
nicht mehr durch Überörtliche Einschränkungen unterbunden. Im Rahmen der Revision des Regionalen 
Entwicklungsprogrammes erfolgten hiezu ergänzenden Begründungen, welche in die Rechtsgrundlage des 
REPROs Neu für den Zentralraum Graz Eingang gefunden haben.  
 
Das nachfolgende Ablaufschema (Planungsgrundlagen und Methodik) des REPRO Steirischer Zentralraum Graz 
(Seite 48/Erläuterungsbericht) gibt Einblick in die seitens des Landes Steiermark erfolgte Planungsmethodik:  
 

 
Abb 7  
Planungsmethodik des REPRO Steirischer Zentralraum Graz. 
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1.3 Festlegungen im geltenden Örtlichen Entwicklungskonzept6 5.00 idgF der Gemeinde Werndorf:  
Im geltenden 5. Örtlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde Werndorf ist für das gegenständliche 
Änderungsgebiet keine Funktion festgelegt, Das Gebiet schließt im Westen an ein Gebiet mit Potenzial für 
bauliche Entwicklung mit der Funktion Industrie und Gewerbe sowie Eisenbahngrund mit Überlagerung 
Industrie und Gewerbe an. Diese sind gem. § 3 (2) Z.2 lit. c) der Verordnung zur Revision des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes wie folgt definiert:  
 
„Gewerbe-/Dienstleistungs-/Produktionsbereiche umfassen vorwiegend größere, zusammenhängende Gebiete mit 
bestehender sowie geplanter betrieblicher und/oder industriell-gewerblicher Nutzung inklusive der erforderlichen 
infrastrukturellen Ausstattungen (z.B. Erreichbarkeit, geringes Konfliktpotenzial, naturräumliche Voraussetzungen), 
die auch für künftige Betriebsansiedlungen mittel- bis langfristig gesichert und unter Berücksichtigung der 
bestehenden Verkehrsinfrastruktur planmäßig weiterentwickelt werden sollen.“ 
 
Entwicklungspotenziale sind lt. § 3 (2) Z.2 lit. e) der Verordnung zur Revision des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes sind wie folgt festzulegen:  
„Bereiche mit 2 Funktionen werden aufgrund des Erfordernisses der Darstellung zweier Funktionen und der 
bestehenden und künftig beabsichtigten Nutzung als sich überlagernde Funktion (Schraffur in der Farbe der 
jeweiligen Nutzung) festgelegt. Diese betreffen z.B. zentrale Funktionen iVm Wohnfunktionen ebenso betriebliche 
Funktionen in Überlagerung mit Wohnfunktionen, landwirtschaftliche Funktionen mit Wohnfunktion, u.a.“ 

 
6  Beschluss zur Revision des ÖEK Nr. 5.00, GZ: 215FR10, Endbeschluss vom 05.03.2015, Nachtragsbeschluss vom 15.06.2015, Verfasser: 

ehem. Pumpernig & Partner ZT GmbH, Genehmigt: 03.07.2015, RK: 28.07.2015 
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Abb 8  
Ausschnitt aus der geltenden Änderung zum 5. Entwicklungskonzept der Gemeinde Werndorf, VF NR. 5.01, „Erweiterung Fresenius Ost“, 
GZ: 19 ÄV WE 049, Verfasser: ANKO ZT GmbH, unmaßstäblich 
 

Das gegenständliche Gebiet wird durch eine absolute naturräumliche sowie eine absolute siedlungspolitische 
Entwicklungsgrenze begrenzt.  
 
Mit der gegenständlichen Flächenwidmungsplan-Änderung erfolgt zeitgleich die Änderung des geltenden 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes Verfahrensfall Nr. 5.04 öffentlich. Dieses ÖEK-Änderungsverfahren sieht im 
gegenständlichen Bereich die Festlegung eines Gebietes mit Potenzial für Industrie und vor. Hinsichtlich 
weiterer Festlegungen und Erläuterungen wird auf das gegenständliche Änderungsverfahren verwiesen. 
 

1.4 Festlegungen im geltenden Flächenwidmungsplan Nr. 5.007 idgF der Gemeinde Werndorf:  
Im geltenden Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 idgF. ist der Änderungsbereich als Freiland – land- und 
forstwirtschaftliche Nutzung mit der Ersichtlichmachung Waldfläche ausgewiesen.  

 
7  Beschluss zur Revision des FWP Nr. 5.00, GZ: 215FR10, Endbeschluss vom 05.03.2015, Nachtragsbeschluss vom 15.06.2015, Verfasser: 

ehem. Pumpernig & Partner ZT GmbH, Genehmigt: 03.07.2015, RK: 28.07.2015. 
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Das südöstlich der L381 angrenzende Gebiet ist als Waldfläche ausgewiesen und sind die südlich und westlich 
angrenzenden Gebiete als Industrie- bzw. Gewerbegebiet bzw. als Eisenbahnflächen mit einem 
gebietstypischen Bebauungsdichterahmen von 0,2-1,6 festgelegt. 
Es erfolgt nunmehr eine Erweiterung des Baulandes – Gewerbegebietes mit einem gebietstypischen 
Bebauungsdichterahmen von 0,2-1,6 Richtung Norden in einem Flächenausmaß von ca. 71.000 m² (digitale 
Flächenermittlung ohne Anspruch auf vermessungstechnische Genauigkeit). 
 
Die südliche Teilfläche des Änderungsgebietes ist derzeit als Aufschließungsgebiet für Gewerbegebiet (GG(29)) 
festgelegt und wird diese Festlegung überlagert von der vorhandenen Waldfläche. Die mittlerweile erfolgte 
Rodung bzw. Neuordnung der Verkehrsflächen bedingt eine Anpassung der Rechtstatbestände. Die 
forstrechtliche Bewilligung vom 12.10.2020 (GZ: BHGU-103185/2020-10) umfasst die Grundstücke Nr. 753/1, 
779/2, 794, 797/1 und 800/2, KG 63292 Werndorf (Hinweis: nunmehr Grdst. Nr. 753/1 und Teilflächen von 
Grdste. Nr. 800/5 und 800/6, KG 63292 Werndorf) im Flächenausmaß von 4.435 m² (vgl. Beilage 1).  
 
Für den gegenständlichen Änderungsbereich sind 
• die Horizontalfläche D der Flughafensicherheitszone des Flughafens Graz Thalerhof, 
• das Widmungsgebiet 1 des Grundwasserschutzprogrammes Graz bis Bad Radkersburg 2018 

LGBl. Nr. 24/2018 
• Waldflächen 
ersichtlich gemacht. 
 

 
Abb 9 
Ausschnitt aus dem geltenden 5. FWP der Gemeinde Werndorf, unmaßstäblich. 

  

Gegenständlicher 
Änderungsbereich Waldfläche 

Industriegebiet 1 
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2. Strategische Umweltprüfung (SUP)8 
Zeitgleich mit der Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahrensfall Nr. 5.19, erfolgt die Änderung des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes Nr. 5.04 und wurden die Strategische Umweltprüfung und 
Umwelterheblichkeitsprüfung im Zuge dieses Verfahrens abgehandelt. Es kann festgehalten werden, dass unter 
Wahrung der anzuwendenden bundes- und landesrechtlichen Schutzbestimmungen (ForstG, WRG, LStVG 
u.a.m.) unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen der Kampus Raumplanungs- und Stadtentwicklung 
GmbH (ohne Datum und GZ) sowie der freiland Umweltconsulting ZT GmbH (GZ: 2025-049 von November 2025) 
iVm der verpflichtenden Erstellung eines Bebauungsplanes keine erheblichen Umweltauswirkungen ableitbar 
sind. Unter konsequenter Anwendung aller in den erforderlichen Verfahren anzuwendenden Bestimmungen 
lässt sich ableiten, dass die Signifikanz der Auswirkungen geringe (unerhebliche) Auswirkungen ergibt. Die 
seitens der Berichtersteller aufgeführten Maßnahmen sind i.R. des Bebauungsplanverfahrens aufzunehmen.  
 

3. Begründungen / Erläuterungen 
Für das gegenständliche Verfahren wurden seitens der Kampus Raumplanungs- und Stadtentwicklung GmbH 
die öffentlichen Interessen näher betrachtet und hiezu vertiefende Begründungen zur lokalen und regionalen 
Wertschöpfung zu den Überlegungen hinsichtlich des Güterverkehrs und zum Umwelt- und Klimaschutz 
beigebracht. Es erfolgt an dieser Stelle der Verweis auf das ÖEK-Änderungsverfahren 5.04.  
 

3.1 Öffentliches Interesse zur Erstellung eines Bebauungsplanes 
Zur Sicherstellung einer geordneten Entwicklung unter Berücksichtigung der im Wortlaut aufgeführten 
Aufschließungserfordernisse wird eine Verpflichtung zur Erstellung eines Bebauungsplanes festgelegt. Ferner 
erfolgt die Verpflichtung zur Erstellung eines Bebauungsplanes aus gestalterisch-ökologischen Gründen. Die 
Ökologische Maßnahmenplanung erfolgt iVm den zur Umsetzung erforderlichen Rodungsmaßnahmen. Der 
Bebauungsplan ist iVm den festgelegten Aufschließungserfordernissen zu erstellen und wird zur Besicherung 
der im Bebauungsplan / Rodungsoperat / ökologische Begleitplanung enthaltenen Auflagen und Maßnahmen 
und der damit in Verbindung stehenden monetären Aufwendungen zwischen Gemeinde und Konsenswerberin 
/ Eigentümerin ein Aufschließungskostenvertrag erstellt. 
 

3.2 Aufschließungserfordernis: Äußere verkehrstechnische Erschließung 
Diesbezüglich ist eine für den Verwendungszweck geeignete und rechtlich gesicherte Zufahrt von einer 
befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche aus durch den Konsenswerber in Abstimmung mit der zuständigen 
Straßenverwaltungsbehörde sicherzustellen. Für das südliche Vorhaben (Fresenius Kabi) wurde durch die 
Trafility GmbH i.A. der der CCG Immobilien GmbH eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Im Rahmen der 
erforderlichen Vorarbeiten wurde auch die Verlegung des Kastenerweges (öffentliche Verkehrsfläche) geplant 
und auch umgesetzt, um eine langfristige verkehrstechnische Erschließung der Siedlungsräume zu besichern. 
 

3.3 Aufschließungserfordernis Infrastrukturelle Erschließung  
Diesbezüglich ist neben der entsprechenden inneren verkehrstechnischen Erschließung eine hygienisch ein-
wandfreie und für den Verwendungszweck der geplanten baulichen Anlagen ausreichende Wasserversorgung 
sowie eine für den Verwendungszweck entsprechende Energie- und Kommunikationsversorgung sowie 
Abwasserentsorgung durch die Konsenswerber in Abstimmung mit der Baubehörde sicherzustellen. Die 
Wasserversorgung hat durch Anschluss an die Ortswasserleitung, die Abwasserbeseitigung durch Anschluss 
an die Ortskanalisation zu erfolgen.  

 
8  gemäß Leitfaden zur Beurteilung der Umwelterheblichkeit in der örtlichen Raumplanung, herausgegeben von der FA 13B, Stand: April 2011 

(2.Auflage), Veröffentlichung: September 2011 
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3.4 Aufschließungserfordernis Oberflächenentwässerungsprojekt: 
Gemäß Digitaler Bodenkarte des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrums für Wald, Naturgefahren und 
Landschaft (vgl. Abb 10) weist der gegenständliche Änderungsbereich eine hohe Durchlässigkeit auf. Aufgrund 
dieser Tatsache und der gegebenen Kenntnislage der Bodenverhältnisse durch zahlreiche Bauverfahren in 
direkter Nahelage kann jedenfalls davon ausgegangen werden, dass eine geordnete Oberflächenentwässerung 
jeweils auf Eigengrund durchführbar ist. Die wasserrechtlich bewilligte und bestehende Versickerungsanlage 
auf dem Grdst. Nr. 779/2 ist dabei zu verlegen und eine neue Versickerungsanlage entsprechend zu 
dimensionieren. 
Zur Erzielung einer geordneten Versickerung und / oder Ableitung von Meteorwässern sowie zur Vermeidung 
nachteiliger Auswirkungen des Abflusses von Oberflächenwässern sind die erforderlichen Maßnahmen unter 
Heranziehung der aktuellen Normen und Regelblätter (ÖNORM B 2506-1, Ausgabe 2013-08-01, ÖNORM B 2506-
2, Ausgabe 2012-11-15, ÖWAV-Regelblatt 45, Ausgabe 2015, ÖWAV–Regelblatt 35 (2. Auflage 2019), des DWA-
Regelblattes A 138, Ausgabe April 2005) zu berücksichtigen. Die Versickerungsanlagen bedürfen einer 
wasserrechtlichen Bewilligung.  
 

 
Abb 10  
Ausschnitt aus der Digitalen Bodenkarte (eBod), Bodeneigenschaften, Durchlässigkeit, Erhebungsdatum: 25.05.2020, unmaßstäblich 
 

3.5 Öffentliches Interesse Rechtliche Einschränkungen 

3.5.1 Lage innerhalb Flughafensicherheitszone des Flughafens Graz - Thalerhof 
Aufgrund der Lage innerhalb der Flughafensicherheitszone „D“ gilt, dass nach den Bestimmungen des § 94 
Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957 idgF bei baulichen Maßnahmen (Neu-, Zu- und Umbauten von baulichen 
Anlagen) eine Abstimmung mit der Zivilluftfahrtbehörde (OZB) zu erfolgen hat. Dabei sind die zulässigen 
Gesamthöhen von Objekten sowie mögliche, von Betrieben ausgehende optische und elektrische 
Störwirkungen, durch welche eine Betriebsstörung von Flugsicherungseinrichtungen des Flughafens Graz – 
Thalerhof verursacht werden können, geregelt. Die diesbezüglichen Details sind durch die Konsenswerberin zu 
erwirken. 
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3.5.2 Lage innerhalb des Grundwasserschutzprogrammes Graz bis Bad Radkersburg 
Aufgrund der Lage innerhalb des Widmungsgebietes Nr. 1 des Grundwasserschutzprogrammes Graz bis Bad 
Radkersburg 2018 sind im Anlassfall die Bestimmungen der diesbezüglichen Verordnung (LGBl. Nr. 24/2018) 
einzuhalten.  
 

3.6 Ökologische Maßnahmenplanung 
Das gegenständlichen Änderungsgebiet ist zur Gänze als Wald i.S. der Bestimmungen des ForstG 1975 
festgelegt und sind vor Inanspruchnahme dieser Flächen für gewerbliche Nutzungen eine Rodungsbewilligung 
zu erwirken.   
Für die Erlangung einer Rodungsbewilligung sind jedenfalls ökologische Ersatzmaßnahmen und 
Ersatzaufforstungsmaßnahmen innerhalb des Gebietes und im Nahbereich vorzunehmen und wurden hierfür 
potenzielle Ersatzflächen im Gemeindegebiet in den Rodungsantrag aufgenommen.  
Weiters sind auch Ausgleichsmaßnahmen im gegenständlichen Änderungsbereich vorzusehen und im Rahmen 
der Bebauungsplanung zu implementieren. Vorgesehen ist eine ökologisch hochwertig gestaltete 
Übergangszone als Begrenzung des Gewerbe- und Industriegebietes in östliche Richtung (zum Bestandswald). 
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4. Beilagen 
4.1 Rodungsbewilligung vom 12.10.2020 (GZ: BHGU-103185/2020-10) 
4.2 Grundbuchsauszüge 
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